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→ Recht aktuell

eSG bei Transaktionen 

von hans-ulrich Theobald
Rödl & partner prag

bei Transaktionen wie Übernahmen oder börsen-
gängen spielen eSG-Faktoren somit eine immer 
wichtigere Rolle. unternehmen, die eine starke 
eSG-performance vorweisen können, haben oft ei-
nen Wettbewerbsvorteil bei solchen Transaktionen. 
 Investoren legen großen Wert darauf, wie 
gut ein unternehmen in bezug auf umweltbelange 
abschneidet, in welcher Weise es mit ökologischen 
herausforderungen wie klimawandel und Ressour-
cenknappheit umgeht und welche Maßnahmen es 
ergreift, um seine umweltauswirkungen zu redu-
zieren. ebenfalls wichtig ist, wie ein Target soziale 
Verantwortung übernimmt, da es bei dem allgemein 
festzustellenden „war for talent“ entscheidend ist, 
wie unternehmen mit ihren Mitarbeitern umgehen, 
ob sie faire Arbeitsbedingungen bieten und Vielfalt 
und Inklusion fördern. Schliesslich haben Investo-
ren ein Interesse an Zielunternehmen, bei denen 
gute unternehmensführung gewährleistet ist, ein-
schließlich transparenter berichterstattung, unab-
hängiger Aufsichtsgremien und angemessener kon-
trollmechanismen. eine starke Governance-Struktur 
reduziert das Risiko von Missmanagement und trägt 
zu einer nachhaltigen Geschäftstätigkeit bei. eine 
positive eSG-performance wird oft als Indikator für 
eine langfristige nachhaltigkeit und Rentabilität 
des unternehmens angesehen.
 um eSG-Faktoren in Transaktionen an-
gemessen zu berücksichtigen, werden oft spezielle 
Due-Diligence-Verfahren durchgeführt. Diese um-
fassen eine detaillierte prüfung der eSG-Risiken 
und -chancen des Zielunternehmens. es werden 
umfangreiche Analysen zu umweltauswirkungen, 
Mitarbeiterbeziehungen, lieferkettenmanagement 
und anderen relevanten eSG-Aspekten durchge-
führt, um die eSG-performance des Zielunterneh-
mens zu bewerten und mögliche Risiken oder Ver-
besserungspotenziale zu identifizieren.
 Sollte der Investor nur einen Minder-
heitsanteil an dem Zielunternehmen erwerben, 

werden auch immer häufiger eSG-klauseln in 
Transaktionsverträge aufgenommen. Diese klau-
seln verpflichten den Verkäufer, bei dem Ziel-
unternehmen dafür zu sorgen, bestimmte eSG-
Standards einzuhalten oder Maßnahmen zur 
Verbesserung der eSG-performance umzusetzen. 
Sie dienen dazu, sicherzustellen, dass eSG-Fak-
toren auch nach der Transaktion weiterhin eine 
wichtige Rolle spielen und dass das unternehmen 
langfristig nachhaltig wirtschaftet.
 Die Integration von eSG in Transaktio-
nen hat auch Auswirkungen auf den Finanzsektor. 
eSG-kriterien werden in die kreditvergabe- und 
Investmententscheidungen einbezogen. Dieser 
Trend wird voraussichtlich weiter zunehmen, be-
reits jetzt ist festzustellen, dass banken Transak-
tionen in bestimmten Industriezweigen nur noch 
eingeschränkt finanzieren.
 Insgesamt wird eSG eine immer wich-
tigere Rolle in Transaktionen spielen. unterneh-
men, die eSG-Aspekte vernachlässigen, könnten 
in Zukunft Schwierigkeiten haben, Investoren an-
zuziehen oder gute Transaktionsbedingungen zu 
erzielen. Die Integration von eSG in Transaktionen 
bietet jedoch auch chancen, da sie dazu beitragen 
kann, langfristige nachhaltigkeit und Wertsteige-
rung zu fördern. es ist daher entscheidend, dass 
unternehmen eSG-Faktoren ernst nehmen und 
diese in ihre Geschäftspraktiken integrieren.

kontakt für weitere Informationen

eSG steht für environmental, Social und Governance, drei entscheidende Faktoren, die 
verwendet werden, um die Auswirkungen von unternehmen auf die umwelt, die Gesell-
schaft und die unternehmensführung zu bewerten. 
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→ Steuern aktuell

Wo ist die steuerlich relevante Grenze zwischen 
Werbe- und Repräsentationskosten?

von Jakub Šotník, Michal Gola
Rödl & partner prag

Anlässlich des 20. Gründungstags wurde eine ge-
sellschaftliche kundenveranstaltung veranstaltet, 
bei der ein neues Firmenlogo vorgestellt wurde. Für 
die kunden wurde eine Schulung organisiert, bei 
der den Geschäftspartnern auch die Geschichte 
der Gesellschaft, deren erfolge, unternehmensstil, 
neue Strategie, neue Visionen und Schwerpunkte 
der künftigen entwicklung vorgestellt wurden. Die 
Gäste wurden vor Ort von hostessen empfangen, 
im laufe des Abends wurden u.a. billard und bow-
ling gespielt, die kunden konnten auch eine la-
serschießanlage oder einen Golfsimulator nutzen. 
Darüber hinaus wurden die kunden fotografiert, 
sie konnten auch eine Sauna und einen Jacuzzi 
nutzen. Die Veranstaltung wurde moderiert, eine 
Musikband und ein DJ spielten zum Zuhören und 
Tanzen auf, am ende des Abends fand eine Darbie-
tung eines Zauberers statt. 
 Die Gesellschaft argumentierte, dass es 
sich um eine kundenveranstaltung handelte, die 
dazu diente, die Markenposition und den Firmenruf 
zu steigern. Das Finanzamt und das Finanzgericht 
vertraten jedoch eine andere Auffassung. nach 
Ansicht des Finanzgerichtes handelte es sich um 
keine Werbung für produkte oder leistungen der 
Gesellschaft, sondern eine gesellschaftliche Ver-

anstaltung, die für Geschäftspartner – kunden 
– bestimmt war. Die Art der Veranstaltung war 
schon aus dem namen der Veranstaltung ersicht-
lich – "... 20 Jahre – kundenveranstaltung – ge-
selliges beisammensein – im Vordergrund stehen 
entspannung, Spaß und interessante Aktivitäten 
(Schießen, Golf usw.)".
 Das Oberste Verwaltungsgericht hat 
daraufhin bestätigt, dass das Finanzamt und 
das Finanzgericht kosten, die bei der Veranstal-
tung angefallen sind, richtig als nicht abziehbare 
Werbekosten – pR-kosten – beurteilt haben. Das 
Oberste Verwaltungsgericht räumte jedoch ein, 
dass es einen schmalen Grat zwischen Repräsen-
tations- und Werbekosten gibt und die unterschei-
dung zwischen diesen kosten immer von umstän-
den abhängt – für einen Steuerpflichtigen können 
die kosten je nach umständen absetzbar sein, für 
einen anderen nicht. Das Oberste Verwaltungsge-
richt hat betont, dass zwischen einer Veranstal-
tung, bei der ausschließlich eine produktpräsen-
tation mit einer anschließenden besprechung mit 
Geschäftspartnern stattfindet, und einer pompö-
sen Veranstaltung mit Musik und Gewinnspielen 
zu unterscheiden ist.
 nach Ansicht des Obersten Verwal-
tungsgerichts sind die Werbekosten immer nach 
der Art der Veranstaltung zu beurteilen, bei der 
– sollten Werbekosten vorliegen – primär neue kun-

Das Oberste Verwaltungsgericht hat mit seiner jüngsten entscheidung die Rechtspre-
chung über den Abzug der Werbekosten erweitert. es wurde beurteilt, ob die kosten für 
eine Veranstaltung zum 20. Gründungstag einer Gesellschaft, die ein begleitprogramm 
und eine kundenschulung umfasste, abziehbar sind. Das Oberste Verwaltungsgericht 
kam zu dem Schluss, dass es sich um keine Werbeveranstaltung handelte, wie diese 
von der Gesellschaft bezeichnet wurde, sondern um eine Werbung für die Gesellschaft 
als solche. Wo liegt die Grenze zwischen einem abziehbaren Werbeaufwand und den 
nicht abziehbaren pR-kosten?
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den zu suchen sind. Die Re präsentationskosten 
stellen dem gegenüber eine leistung dar, die zum 
eigenverbrauch oder zum Verschenken bestimmt 
ist. 
 Aus den oben genannten Schlussfolge-
rungen des Obersten Verwaltungsgerichts ergibt 
sich, dass bei der beurteilung des Abzugs von 
Werbekosten nicht nur unterlagen und Argumente 
von Steuerpflichtigen zu beurteilen sind, sondern 
auch die Art der einzelnen leistungen, der Zusam-
menhang zwischen dem begleitprogramm und der 
Schulung und gegebenenfalls die Art und Weise, 
wie die Veranstaltung den Teilnehmern präsentiert 
wird.

kontakt für weitere Informationen

Mgr. Jakub Šotník 
advokát
(Rechtsanwalt cZ)
Associate partner 
T +420 236 163 210 
jakub.sotnik@roedl.com

→ Steuern aktuell

Das Oberste Verwaltungsgericht hat in einem 
interessanten Fall über konzerninterne 
Fremdleistungen entschieden 

von petr Tomeš
Rödl & partner prag 

es wurde ein weiteres der vielen urteile über Ic-leis-
tungen gefällt, die von Finanzämtern intensiv geprüft 
werden. unternehmen werden bei Außenprüfungen 
ersucht, die kalkulation des entgelts (insbesondere 
bei der Aufteilung der Aufwendungen auf die einzel-
nen leistungsempfänger durch Verteilerschlüssel), 
die erbringung von leistungen und deren nutzen für 
die leistungsempfänger umfangreich nachzuweisen. 
 Die nachweise waren auch im vorlie-
genden Fall zu erbringen, in dem das Finanzamt 
die Fremdleistungen angefochten und die erbrach-
ten nachweise als unzureichend betrachtet hat. 
Das entgelt für beratungsleistungen für produk-
tionsprozesse wurde nach den bei produktions-
prozessen erzielten einsparungen kalkuliert. Das 
Finanzamt hat den Zusammenhang zwischen den 
Fremdleistungen und den erzielten einsparungen 
beanstandet, da die Angaben in den unterlagen, 
z. b. die Aufstellungen von Fremdleistungen, nicht 

übereinstimmten und den Rechnungen keine leis-
tungsverzeichnisse beigefügt waren. 
 Die berufungsinstanz und anschließend 
das Amtsgericht bestätigten die entscheidung des 
Finanzamtes. Das Oberste Verwaltungsgericht war 
jedoch anderer Ansicht und kam zu dem Schluss, 
dass die beratungsleistungen für produktionspro-
zesse hinreichend nachgewiesen waren und dem 
Steuerpflichtigen kosteneinsparungen und pro-
duktionseffizienz ermöglicht haben.
 Aus unserer Sicht sind die folgenden 
Schlussfolgerungen des Obersten Verwaltungsge-
richtes von entscheidender bedeutung:
–  Die vom Finanzamt ersuchte bezeichnung aller 

erzeugten Artikelreihen und eine Quantifizie-
rung ihres wirtschaftlichen nutzens wurde vom 
Obersten Verwaltungsgericht als unangemesse-
ne Anforderung betrachtet.

–  es spielt keine Rolle, dass von den Fremdleistun-
gen auch der Gesellschafter profitiert. Wichtig 
ist, dass die Fremdleistungen einen wirtschaftli-
chen nutzen dem leistungsempfänger bringen.

Das Oberste Verwaltungsgericht hat ein weiteres urteil über den Abzug von konzernin-
ternen Fremdleistungen gefällt. entschieden wurde über drei Gruppen von Fremdleis-
tungen (beratungsleistungen für produktionsprozesse, unterstützende leistungen in 
den bereichen personalwesen, IT, Vertrieb, Marketing, Finanzen und Recht sowie die 
kreditumschuldung), die vom Finanzamt und anschließend auch vom Amtsgericht in 
pilsen als nicht abziehbare Aufwendungen beurteilt wurden.
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bei unterstützenden leistungen und der kreditum-
schuldung entschied das Oberste Verwaltungsge-
richt hingegen zugunsten des Finanzamtes. 
beanstandet wurden vor allem: 
–  kein Verteilungsschlüssel für die Aufteilung der 

Aufwendungen auf einzelne konzernunterneh-
men,

–  unterlagen für die kalkulation des entgeltes 
stimmten nicht überein (Art von Aufwendungen, 
Gewinnaufschlag),

–  nichtvorlage des Vertrags, auf den sich die Rech-
nungen bezogen,

–  nichtvorlage von unterlagen, aus denen die er-
gebnisse von Fremdleistungen ersichtlich wä-
ren,

–  der Dienstleister beschäftigte trotz eines breiten 
leistungsspektrums nur zwei Mitarbeiter.

Wie ersichtlich, ist es durchaus angebracht, die un-
terlagen für einzelne leistungen aufzubewahren, 
ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Aussagekraft 
und vor allem ihre Übereinstimmung zu prüfen. Da 
die Außenprüfungen viele Jahre nach Ablauf des 
geprüften Veranlagungszeitraums durchgeführt 
werden können, empfehlen wir Ihnen, belegprü-
fungen nicht nach der eröffnung der Außenprü-
fung, sondern laufend durchzuführen. 
 Andererseits zeigt das urteil, dass es 
sinnvoll ist, sich gegen unzumutbare Forderungen 

der Finanzbehörden nach nachweisen von Ic-
leistungen zu wehren, auch wenn ein Gerichtsver-
fahren geführt werden sollte. 
 Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass 
sich die oben genannte entscheidung über den 
umfang von unterlagen bald in der Verwaltungs-
praxis durchsetzt und von Finanzbehörden bei Au-
ßenprüfungen voll beachtet wird. 
 Wenn Sie das Thema von Ic-leistungen 
betrifft, bieten wir Ihnen gerne unsere unterstüt-
zung an, sowohl bei der Überprüfung der Qualität 
Ihrer unterlagen als auch bei der Mitwirkung bei 
Außenprüfungen oder in nachfolgenden Verwal-
tungs- und Gerichtsverfahren.

kontakt für weitere Informationen

Ing. petr Tomeš 
daňový poradce
(Steuerberater cZ)
Associate partner 
T +420 236 163 750 
petr.tomes@roedl.com
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